
INTITULATIO, bestehend aus dem Pronomen (ich), dem Namen und dem Herrschaftstitel:

Elisabeth von Lothringen, grafjynne widern gu Nassaum vnd gu Sarbrucken. Ich, Johan here gu Kerp-
pen vnd gu Warßberg,_
Darauf folgen die Bestätigung für den Empfang zweier Schreiben, kurze Inhaltsangaben,
eine Promulgationsformel (da vff begem ich uch gu wissen) und das Anliegen. Eine Dienstent-
bietung kommt an keiner Stelle vor. Den Schluß bilden ein das Anliegen bekräftigendes
Versprechen, sich für die Vorwürfe verantworten zu wollen, sowie die Datumzeile mit
dem Siegelhinweis. In der gleichen Weise ist auch der zweite Brief Johanns an Elisabeth
verfaßt (Nr. 12). Daneben liegen aber noch zwei weitere Schreiben von ihm vor, die ver¬
schlossen wurden 107

. Sie folgen daher auch dem Formular der LITTERAE CLAUSAE mit äu¬
ßerer INSCRIPTIO einschließlich der Anrede, die in der Eröffnung des Briefes wieder auf¬
gegriffen wird. Auch bei diesen Briefen enthält der Schluß eine Bekräftigung des Anlie¬
gens und die Datumzeile. Am Ende steht die INTITULATIO.

Die LITTERAE PATENTES Elisabeths an Johann von Kerpen folgen ebenso wie ihre ande¬
ren Schreiben an ihn dem ORDO SUBLIMUS und weisen daher den Kanzleistil auf. Sie be¬

ginnen stets mit der INTITULATIO in einem gesonderten Briefkopf. Der darunter stehende
Textblock fängt mit einer INSCRIPTIO an, die allerdings sehr knapp gehalten ist und außer
dem Namen nur den Herrschaftstitel enthält. So wie in Johanns Briefen keine Dienstent-
bietung, erfolgt in Elisabeths Brief kein förmlicher Gruß. Der Briefwechsel zwischen den
beiden erscheint überhaupt, und zwar immer, auf die notwendigsten Elemente reduziert.
Der INTITULATIO im Briefkopf,

Llisabeth von Lothringen, grappinne witwa gu Nassauwe vnd gu Sarbrucken,

folgt ohne Anrede und förmlichen Gruß eine vollständige INSCRIPTIO:

Johann, herre gu Kerppen vnd gu Warßberg als... 108 .

Im Unterschied zu Johann, verlangt Elisabeth in ihren Briefen an ihn immer eine Ant¬
wort, die aber, wie es scheint, zumeist ausgeblieben ist. Ferner ist auffällig, daß die vier
„offenen“ Briefe an Johann von Kerpen zur Bekräftigung des Anliegens die Drohung
enthalten, weitere Maßnahmen gegen ihn ergreifen zu wollen, falls er den gestellten For¬
derungen nicht nachkommen würde. Die typische Floskel, mit der dieses Formularele¬
ment, das der SANCTIO in den Urkunden entspricht, beginnt, lautet: Vndgest du vns deg vß,

so wellen wir ... 109 . Die Datumzeile ihrer vier „offenen“ Briefe enthält stets einen Siegel¬

107 Nr. 22 an Hans von Rittenhofen, Nr. 24 an Elisabeth.
108 Nr. 14, in gleicher Weise Nr. 10, 25, 47.
109 Nr. 25, in gleicher Weise Nr. 10, so ähnlich Nr. 14 und 47.
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